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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Abteilung 13 

      

ergeht per E-Mail 

an alle Gemeinden in der Steiermark 

& alle Raumplaner 

      

      

      

      

      

      

 Umwelt und 
Raumordnung  

 

Bau- und Raumordnung 

örtliche Raumplanung 

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Redik 

Tel.: 0316/877-3988 

Fax: 0316/877-3490 

E-Mail: abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen! 

GZ:  ABT13-10.00-65/2012-417             Graz, am 11.07.2017 

Ggst.: Kriterien Baulandausweisung für Gastronomie- und 

Beherbergungsbetriebe gem. REPRO-neu 

Beil.: wie erwähnt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

 
Mit den seit Juli 2016 rechtskräftigen Regionalen Entwicklungsprogrammen (REPRO) für die 

steirischen Planungsregionen wurde die Möglichkeit von Baulandausweisungen zur Weiterentwicklung 

von dezentral gelegenen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben, die einen Beitrag zur touristischen 

Gemeindeentwicklung leisten, eröffnet. Dafür sind entsprechende Nachweisführungen auf Ebene der 

Örtlichen Raumplanung (ÖEK und Flächenwidmungsplan) erforderlich. 

Als Hilfestellung für die Umsetzung diesbezüglicher Planungen wurde gemeinsam mit den Abteilungen 

15 und 17 ein Kriterienkatalog erstellt, der Ihnen in der Beilage übermittelt wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Die Abteilungsleiterin 

i.V. 

Dipl.-Ing. Michael Redik 
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Durchschrift ergeht an: 

 Fach- und Rechtsreferenten Abteilung 13 – Ref. Bau- und Raumordnung – per Mail 

 Abteilung 15 – Energie, Wohnbau, Technik – per Mail 

 Abteilung 17 – Landes- und Regionalentwicklung – per Mail 
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Kriterien Baulandausweisung für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 

gem. REPRO-neu 

Stand: 23. Mai 2017 

 

Motivation: 
Ermöglichung der Erweiterung (mehr als Ver-
doppelung) von Gastronomie- und Beherber-
gungsbetrieben in isolierter Lage, die keine Eig-
nung als touristischer Siedlungsschwerpunkt 
aufweisen 

 

 Einschränkung auf Betriebe, die die Ver-
doppelung im Freiland bereits konsu-
miert haben oder das beabsichtigen 
und dies jedoch nicht möglich ist. Be-
troffene Gemeinden sollen aber im Rah-
men unserer Beratungstätigkeit dbgl. 
informiert werden 

 (Max.-)Flächenbeschränkung, da kein 
touristischer SSP  

 
Gemeindeweite touristische Gesamtuntersu-
chung auf Ebene ÖEK 
 

 

 Räumliche Abgrenzung und Beschrei-
bung der Qualität/en des/der Naherho-
lungsgebiete/s und des Tourismus in 
der Gemeinde sowie 

 Erhebung und räumliche Darstellung al-
ler Gastronomie- bzw. Beherbergungs-
betriebe in diesen Gebieten (Stütz-
punkt/e des sanften Tourismus) 

 Tourismusstatistik/Ortsklasseneinstu-
fung 

 Bezug zu bestehenden Konzepten 

 Anhand dieser (4) Punkte ist eine posi-
tive Beurteilung des/der jeweiligen 
Standorte/s hinsichtlich der touristi-
schen Struktur und Entwicklungsper-
spektive der Gemeinde nachzuweisen 
 

 
Räumlicher Zusammenhang mit bestehendem 
Betrieb 
 

 Anbau und/oder Neubau sind zulässig 

 Beurteilung räumlicher Zusammenhang 
in Analogie zur Hoflage bzw. zur Be-
griffsbestimmung gem. §2(1)30. StROG 
2010: gemeinsame Erschließung, En-
semblewirkung, Entfernungen der Ge-
bäude zueinander 

 
Besondere Berücksichtigung von Aspekten des 
Orts- und Landschaftsbildes 
 

 Restriktive Vorgangsweise erforderlich 

 Räumliches Leitbild mit sehr konkreten 
Festlegungen oder projektbegleitender 
Bebauungsplan, dessen Inhalte jeden-
falls über die Mindestinhalte gem. 
§41(1) StROG 2010 hinausgehen, ist er-
forderlich; eine Beurteilung gem. §43(4) 
BauG reicht nicht aus 



Flächendimensionierung auf das unbedingt er-
forderliche Ausmaß beschränken 

 Entwicklungsbereiche sind mit absolu-
ten Entwicklungsgrenzen abzugrenzen 

 Größe der Baulandausweisung be-
schränken 

 Nicht bebaubare Flächen im Erholungs-
gebieten festlegen 

 Ergänzung durch Sondernutzung „erh“ 
 

 
Konkrete Planung  Vorentwurf? (Skizze): Kubaturen, An-

sichten, Nutzungen/Verwendungs-
zweck, Lageplan 

 Finanzierungskonzept, erwarteter Um-
satz 

 Zeitplan 
 

Baulandeignung  Natürliche Voraussetzungen 

 Immissionen 

 Orts- und Landschaftsbild 
  

 

 

Ablauf/Umsetzung in Raumordnungsverfahren: 

1. Gemeindeweite touristische Gesamtuntersuchung 

2. Ausweisung als „Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb mit Erweiterungspotenzial gemäß 

REPRO“ lt. Anlage 1 Pkt. 8c) Planzeichenverordnung 2016 

3. Die Ausweisung als Gebiet mit baulicher Nutzung bzw. Entwicklungspotenzial im ÖEK/Ent-

wicklungsplan bzw. Bauland im Flächenwidmungsplan kann erst im Anlassfall bei Vorliegen 

einer konkreten Planung erfolgen. 
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